
Toter Vogel aufgefunden

a) Vogel durch Ortspolizeibehörde 
einsammeln

b) PSA: Einmalhandschuhe, normale 
Arbeitskleidung, darüber 
flüssigkeitsdichte Einmalschürze

c) verschließbarer Beutel 

ja

handelt es sich um 
- Schwäne 
- Wassergeflügel  
- Greifvögel?

bzw. Vogel kann nicht 
zugeordnet werden

stammt der Vogel 
aus einer Schutzzone (3 km)

oder Überwachungs-
zone (10 km) )?

nein

nein

ja

Vorgehen beim Auffinden eines toten Vogels  in freier Natur
Empfehlung für Einsatzkräfte

übliche Entsorgung, z. B. Singvögel 
Tauben

(Mülltonne, vergraben auf eigenem 
Gelände)

Vogel/Probe zur amtl. 
Untersuchung über das 

Veterinäramt Sicherstellung der 
Rückverfolgbarkeit durch 

Untersuchungsamt

Nachweis von 
H5N1?

nein

keine weiteren Maßnahmen 

jaUntere Verwaltungsbehörde leitet ein:
a) Veterinärmed. Maßnahmen 
b) nach Rücksprache mit GA:

- gegebenenfalls Postexpositionsprophylaxe
für Probenehmer anbieten

- Gesundheitsmonitoring von Probenehmern

a) verdächtigen Vogel durch
Ortspolizeibehörde einsammeln

b) PSA nach betriebsärztlicher Anweisung; 
empfohlen: Schutzanzug, flüssigkeitsdichte, 
reißfeste Einmalhandschuhe, mind. 
Halbmaske mit P2 Filter, Gummistiefel

c) verschließbarer Beutel  
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